
Barleben, 28. 5. 2020

Sehr geehrter Herr Gemeinderatsvorsitzender, sehr geehrter Herr Lsurgermelster,

hiermit beantragen die unterzeichnenden Mitglieder des Gemeinderates (auch im Namen

ihrer Fraktionen) eine unverzügliche Einberufung des Gemeinderates gemäß § 53 Abs. 5

Satz 1 KVG ISA.

Die Gründe für diese ,,außerplanmäßige" Gemeinderatssitzung und ihre sofortige

Notwendigkeit ergeben sich aus der sechsten
dem fehlenden Handeln der Verwaltung bezüglich der kompletten Öffnung des
Naherholungszentrums Jersieber See.

Die Fraktion FWG/Grüne hatte am 20.5. beantragt, diesen TOP zur nächsten Ratssitzung

aufzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt war aber der genaue Wortlaut o.g. Verordnung noch
nicht bekannt. Außerdem war er mit der Hoffnung verbunden, dass die Verwaltung, wenn es
denn möglich ist, den Badebetrieb sofort wieder ermöglicht. Wir haben jedoch festgestellt,

dass am heutigen Tag sowohl die 2 Magdeburger Strandbäder am Neustädter See als auch

das am Barleber See gesetzeskonform geöffnet wurden, leider aber nicht unser Gelände am

iersleber See. Mehr noch, aus Kreisen der Verwaltung war zu erfahren, dass man das (für

uns unglaublich) in diesem Jahr auch überhaupt nicht mehr vorhat!

Wir sehen dadurch sowohl finanzielle Ausfälle der Gemeinde als auch einen enormen

Imageschaden auf uns zukommen. Dies können wir als Gemeinderäte nicht verantworten

und es wäre auch unseren Wählern gegenüber nicht vermittelbar. Gerade in einer Zeit, in

der unsere Bürger bezüglich ihrer Urlaubs- und Reisetätigkeit großen Restriktionen

unterworfen sind, müssen alle erlaubten Möglichkeiten vor Ort sofort ausgeschöpft werden.
Wie uns bekannt ist, sind die räumlichen Möglichkeiten für öffentliche
Gemeinderatssitzungen in Barleben hergestellt worden und deshalb erwarten wir eine
unverzügliche Einberufung des Gemeinderates zum o.g. Thema.

Mit freundlichen Grüßen
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